	Gefährdungsbeurteilung

Brand- und Explosionsgefahren

(Explosionsschutzdokument)
(nach § 12 GefStoffV; §§ 3 und 6 BetrSichV)

	1.
Apotheke: 

	
Apothekenleiter:

	
Gefährdungsbeurteilung durchgeführt vom:
	

	
(
	
Apothekenleiter 

	
(
	
Beauftragten ________________________________________________________

(fachkundige Person nach § 7 Abs. 7 GefStoffV)

	
	Am ............................ wurde eine Pflichtenübertragung gem. § 9 Abs. 2 OWiG auf die beauftragte Person vorgenommen. Sie handelt eigenverantwortlich und wurde über die rechtlichen Konsequenzen dieser Übertragung (persönliche Haftung) informiert.

	2.
Arbeitsbereich: 
	
	

	
	(
	Lagerraum

	
	(
	Rezeptur

	
	(
	Labor

	
	(
	Weitere:



	3.
Tätigkeiten:


	
	

	
	(
	Lagerung

	
	(
	Transport

	
	(
	Umfüllen

	
	(
	Abfüllen

	
	(
	Einwiegen

	
	(
	Rezepturherstellung

	
	(
	Analytische Nachweisreaktionen

	
	(
	Weitere:



	4.
Gefahrstoffe

	Bezeichnung
	Gefahrensymbol und

-bezeichnung
	R-Sätze
	S-Sätze
	Menge 
Arbeitsbereich
	Menge 
Lager

	
	
	
	
	
	


	5.
Sicherheitsdatenblätter vorhanden und aktuell?             ( ja                   ( nein
(§ 7 Abs. 8 GefStoffV)

	6.
Art und Weise der Tätigkeit:


	7.
Zoneneinteilung:

	Zone 0

Ist ein Bereich, in dem gefährliche explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln ständig, über lange Zeiträume oder häufig vorhanden ist.
	
(
Arbeitsbereiche:



	Zone 1

Ist ein Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegentlich eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln bilden kann.

z. B. 

· das Innere von Sicherheitsschränken ohne technische Lüftung


	
(
Arbeitsbereiche:



	Zone 2

Ist ein Bereich, in dem bei Normalbetrieb eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln normalerweise nicht oder aber nur kurzzeitig auftritt.

z. B. 

· das Innere von Sicherheitsschränken mit technischer Lüftung

· der Umkreis von mind. 2,5 m um den nicht technisch belüfteten Sicherheitsschrank bis zu einer Höhe von mind. 0,5 m über dem Fußboden
· Labor, Rezeptur, Lagerraum 

	
(
Arbeitsbereiche:



	8.
Lüftungseinrichtung
	

	Natürliche Lüftung vorhanden
	(
Arbeitsbereiche:



	Technische Lüftungseinrichtung vorhanden
	(
Arbeitsbereiche:



	9.
Ausmaß der Exposition
	

	
	(
Bei den verwendeten Mengen erfordern die Auswirkungen keine baulichen Maßnahmen


	10.
Schutzmaßnahmen:

	11.
Überprüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen

	( Einhaltung der organisatorischen Maßnahmen

	( Funktion der technischen Schutzausrüstungen, z. B. Laborabzug, Sicherheitsschrank

	
	

	am:
	durch:
	Ergebnis:

	am:
	durch:
	Ergebnis:

	am:
	durch:
	Ergebnis:

	12.
Beurteilung der physikalisch-chemischen Gefährdung:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

	( 
	Bei Beachtung der erforderlichen Schutzmaßnahmen ist Brand- und Explosionsgefahr minimiert.

	13.
Datum:
	
Unterschrift:
	__________________
	______________________

	
	
	Apothekenleiter
	Beauftragter


Erläuterungen zum Formular 

	1.
	Auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber entsprechend § 12 GefStoffV in Verbindung mit Anhang III technische und organisatorische Maßnahmen durchzuführen und zu dokumentieren, um die Beschäftigten gegen Gefährdungen durch physikalisch-chemische Eigenschaften von Gefahrstoffen zu schützen. 

Die Gefährdungsbeurteilung darf nur von einer fachkundigen Personen durchgeführt werden. Der Apothekenleiter kann einen approbierten Mitarbeiter mit der Gefährdungsbeurteilung beauftragen, wenn dieser mit der zu beurteilenden Tätigkeit ausreichend vertraut ist. Eine solche Beauftragung lässt die volle Verantwortung des Apothekenleiters für die ordnungsgemäße Durchführung der Gefährdungsbeurteilung grundsätzlich unberührt, da die entsprechenden Ordnungswidrigkeitentatbestände an den Apothekenleiter und nicht an die durchführende Person anknüpfen. Nach § 9 Abs. 2 Satz 2 OWiG besteht aber die Möglichkeit, die ordnungsrechtlichen Pflichten betreffend, die Gefährdungsbeurteilung explizit auf die beauftragte Person zu übertragen. Der Beauftragte haftet damit persönlich für die ordnungsgemäße Durchführung, er kann bei Versäumnissen von den Aufsichtsbehörden zur Verantwortung gezogen werden. Diese Haftung bedeutet allerdings nicht, dass der Apothekenleiter selbst völlig aus der Verantwortung entlassen wird. Er bleibt neben dem Beauftragten Adressat der entsprechenden Vorschriften. Allerdings wird er sich ein Verschulden des mit den Pflichten betrauten Beauftragten grundsätzlich nur dann zurechnen lassen müssen, wenn er diesen fehlerhaft ausgewählt, z. B. bei mangelnder Qualifikation oder Sachkenntnis, oder unzureichend überwacht hat. Angesichts der gefährdeten Rechtsgüter (Gesundheit der Beschäftigten) sind dabei hohe Anforderungen an die Überwachung zu stellen.

Die Pflichtenübertragung muss ausreichend dokumentiert werden (vgl. dazu den Mustertext auf Seite 12). Eine wirksame Pflichtenübertragung setzt die Einhaltung bestimmter Kriterien voraus. Es muss eine „ausdrückliche“ Beauftragung durch den Unternehmer dergestalt erfolgen, dass die Erfüllung der Pflichten „in eigener Verantwortung“ geschieht. Dies bedeutet, dass dem Beauftragten die erforderliche Entscheidungsbefugnis und Vollmacht eingeräumt werden, in dem übertragenen Pflichtenrahmen selbständig mit verbindlicher Wirkung für den Unternehmer zu handeln. Es muss ersichtlich sein, dass der Beauftragte über die rechtlichen Konsequenzen der Übertragung ausreichend aufgeklärt wurde und dass er weisungsfrei handeln darf.



	2.
	Es muss festgestellt werden, in welchen Räumen der Apotheke Tätigkeiten mit brand- und explosionsgefährlichen Stoffen durchgeführt werden. 



	3.
	Die Art der Tätigkeiten, die mit brand- und explosionsgefährlichen Stoffen durchgeführt werden, sind zu ermitteln.



	4.
	Die Gefahrstoffe mit brand- und explosionsgefährlichen Eigenschaften (entzündlich (R10), leichtentzündlich (F), hochentzündlich (F+), brandfördernd (O), explosionsgefährlich (E)) sind in der Tabelle zu erfassen. Hilfreich ist hierbei das Gefahrstoffverzeichnis der Apotheke. Mit Hilfe der Angaben aus dem Gefahrstoffverzeichnis kann die Tabelle hinsichtlich des Gefahrensymbols, der Gefahrenbezeichnung, der R- und S-Sätze und der ungefähren Mengen am Arbeitsplatz und im Lager vervollständigt werden. 



	5.
	Für die Gefährdungsbeurteilung hat sich der Apothekenleiter die notwendigen Informationen zu beschaffen. Diese sind in der Regel dem Sicherheitsdatenblatt des Gefahrstoffes zu entnehmen. Das Sicherheitsdatenblatt muss in der Apotheke in der aktuellen Form vorliegen (schriftlich oder elektronisch) und den Mitarbeitern zur Einsicht zur Verfügung stehen.



	6.
	Die Tätigkeit mit brand- und explosionsgefährlichen Stoffen, die beurteilt wird, ist detailliert zu beschreiben. Werden die Tätigkeiten in den verschiedenen Bereichen in der Apotheke entsprechend dem Standard für Tätigkeiten mit brand- und explosionsgefährlichen Stoffen durchgeführt, kann im Formular auf den Standard verwiesen bzw. können die Empfehlungen in das Formular übernommen werden.



	7.
	Gemäß Anhang III Betriebssicherheitsverordnung werden explosionsgefährdete Bereiche nach Häufigkeit und Dauer des Auftretens von gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre in Zonen unterteilt. In der Regel kommen in der Apotheke Bereiche vor, die der Zone 1 bzw. 2 zugeordnet werden können.



	8.
	Die vorhandenen Lüftungseinrichtungen, wie z. B. Fenster oder technische Lüftungsanlagen, sind zu dokumentieren.


	9.
	Das Ausmaß der Exposition ist zu beurteilen und ggf. daraus resultierende Maßnahmen sind festzulegen. In der Regel sind bei den geringen Mengen an brand- und explosionsgefährlichen Stoffen in der Apotheke bauliche Veränderungen nicht erforderlich. 



	10.
	Anhand der beurteilten Parameter sind die erforderlichen Schutzmaßnahmen festzulegen. Werden die Empfehlungen zur Art und Weise der Tätigkeiten aus dem Standard berücksichtigt, sind in der Regel die dort festgelegten Schutzmaßnahmen ausreichend und können in die Gefährdungsbeurteilung übernommen werden. Bei Abweichungen vom Standard für Tätigkeiten mit brand- und explosionsgefährlichen Stoffen müssen ggf. weitere Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter getroffen werden.



	11.
	Die Wirksamkeit der getroffenen Schutzmaßnahmen muss mindestens einmal jährlich überprüft werden. Dabei müssen die Art und Weise der Tätigkeit und die Einhaltung der festgelegten Schutzmaßnahmen kontrolliert werden.



	12.
	Der Apothekenleiter hat zu beurteilen, ob bei Einhaltung der festgelegten Schutzmaßnahmen davon auszugehen ist, dass die Mitarbeiter bei der Tätigkeit nicht gefährdet sind.



	13.
	Die Gefährdungsbeurteilung ist zu dokumentieren und zu aktualisieren, wenn maßgebliche Veränderungen dies erforderlich machen.

Die Gefährdungsbeurteilung muss vom Apothekenleiter unterzeichnet werden. Sofern die Beurteilung durch einen verantwortlichen Beauftragten im Rahmen einer Pflichtenübertragung nach § 9 Abs. 2 Satz 2 OWiG (vgl. dazu oben 1.) durchgeführt wurde, muss dieser zusätzlich unterzeichnen.
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